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Mandant: Prüffeld:
Vertretbarkeit von

Rechnungslegungsgrundsätzen

Anwendung:
Stand:
Version:
Datum der Bearbeitung:

Prüfung und Feststellung der Vertretbarkeit von 
Rechnungslegungsgrundsätzen und ISA [DE] 210 03

/2
02

3

Tz. relevant
nicht

relevant

Bemerkung
(bitte stets individuelle Er-
läuterungen vornehmen)

1 „Erfordernis:
Ohne vertretbare Rechnungslegungs-
grundsätze besitzt das Management keine 
angemessene Grundlage für die Aufstel-
lung des Abschlusses [und – soweit ein-
schlägig – des Lageberichts], und der Ab-
schlussprüfer verfügt nicht über geeignete 
Kriterien für die Prüfung des Abschlusses 
[und – soweit einschlägig – des Lagebe-
richts].“
ISA [DE] 210 A.3

2 Beschreibung der Faktoren für die Feststel-
lung der Vertretbarkeit von Rechnungsle-
gungsgrundsätzen

2.1 Art der Einheit
 z. B. Gewerbebetrieb, Kommunalbe-

trieb

Beschreibung:

2.2 Zweck des Abschlusses
 Adressatenkreis Allgemeinheit oder Nut-

zergruppe

Beschreibung:

2.3 Art der Finanzaufstellungen
 Vollständiger Abschluss oder einzelne Fi-

nanzaufstellung

Beschreibung:

2.4 Gesetze oder andere Rechtsvorschriften
 Gibt es standardsetzende Organisatio-

nen?

läuterungen vornehmen)

= Vertretbarkeit
liegt vorliegt vor
= weitere Beurtei-
lung erforderlich
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Tz. relevant
nicht

relevant

Bemerkung
(bitte stets individuelle Er-
läuterungen vornehmen)

= Vertretbarkeit
liegt vor
= weitere Beurtei-
lung erforderlich

3. Prüfungsschema

3.1 Sind die Rechnungslegungsgrundsätze 
durch das Gesetz oder andere Rechtsvor-
schriften vorgeschrieben?
Antwortfall: „Nein“
RL-Grundsätze sind in Bezug auf den kon-
kreten Prüfungsauftrag auf Vertretbarkeit 
zu überprüfen – weiter mit 3.2. 
Antwortfall: „Ja“
 RL-Grundsätze sind grundsätzlich ver-

tretbar
Ausnahme:
Es gibt offensichtliche Anzeichen, die in Be-
zug auf den konkreten Prüfungsauftrag da-
gegen sprechen. 
Antwortfall: „Nein“
 RL-Grundsätze sind vertretbar
Antwortfall: „Ja“
 RL-Grundsätze sind in Bezug auf den 

konkreten Prüfungsauftrag auf Vertret-
barkeit zu überprüfen – weiter mit 3.2.

3.2 Kommen Rechnungslegungsstandards an-
derer Rechtsräume zur Anwendung, die 
von Organisationen festgelegt wurden, die 
zur Veröffentlichung oder Verbreitung von 
Standards autorisiert oder anerkannt sind?
- z. B. Handelsrechtliche Vorschriften zur 
Rechnungslegung (HGB) oder International 
Financial Reporting Standards (IFRS).
Antwortfall: „Ja“
 RL-Grundsätze sind vertretbar
Antwortfall: „Nein“
 RL-Grundsätze sind in Bezug auf den 

konkreten Prüfungsauftrag auf Vertret-
barkeit zu überprüfen – weiter mit 3.3.

3.3 Hat der Berufsstand die Vertretbarkeit der 
Rechnungslegungsgrundsätze im Interesse 
der Abschlussprüfer bereits gewürdigt und 
für vertretbar gehalten?
Antwortfall: „Ja“
 RL-Grundsätze sind vertretbar
Antwortfall: „Nein“
 RL-Grundsätze sind in Bezug auf den 

konkreten Prüfungsauftrag auf Vertret-
barkeit zu überprüfen – weiter mit 3.4 
und 3.5.
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Tz. relevant
nicht

relevant

Bemerkung
(bitte stets individuelle Er-
läuterungen vornehmen)

= Vertretbarkeit
liegt vor
= weitere Beurtei-
lung erforderlich

3.4 Würdigung der Vertretbarkeit der Rech-
nungslegungsgrundsätze durch Vergleich 
mit vertretbaren Rechnungslegungsgrund-
sätzen.
 Gibt es Unterschiede bei einem Ver-

gleich mit z. B. HGB, IFRS?
 Warum gibt es diese Unterschiede?
 Führen diese Unterschiede dazu, dass 

der Abschluss irreführend ist?

3.5 Würdigung der Vertretbarkeit der Rech-
nungslegungsgrundsätze unter Zuhilfe-
nahme der Eigenschaften, die vertretbare 
Rechnungslegungsgrundsätze in der Regel 
aufweisen.

Relevanz
 Sind die im Abschluss enthaltenen Infor-

mationen für die Art der Einheit, den 
Zweck des Abschlusses, die Nutzer rele-
vant?

Verlässlichkeit
 Gibt der Abschluss die wirtschaftliche 

Substanz wieder und sind Beurteilung, 
Bemessung, Darstellung und Angabe 
konsistent?

Neutralität
 Sind die Angaben im Abschluss neutral 

ausgerichtet?

Verständlichkeit
 Sind die Angaben im Abschluss klar, um-

fassend und bedürfen nicht der Ausle-
gung?

ZUSAMMENFASSENDES PRÜFUNGSERGEBNIS
Rechnungslegungsgrundsätze

 sind vertretbar

 sind nicht vertretbar
Datum

Kz. Prüfer
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